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 betonend, dass alle an internationalen Maßnahmen zur Bewältigung von Naturkata-
strophen beteiligten Akteure sicherstellen müssen, dass diese Maßnahmen auf den jeweili-
gen Kontext zugeschnitten sind, sich geeigneter Instrumente bedienen und Systeme vor Ort 
unterstützen, auch durch Nutzung vor Ort vorhandener Fachkenntnisse und Kapazitäten,  

 in Anbetracht der nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels, die zu Umweltzer-
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troffene Menschen erbringt, indem er zeitgerecht Finanzmittel zur Verfügung stellt und hu-
manitären Organisationen und ihren Durchführungspartnern ermöglicht, im Notfall schnell 
zu handeln und Krisen, die nicht die nötige und verdiente Beachtung finden, Ressourcen 
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systematisch anzuwenden, darunter auch weitere Verbesserungen in den Bereichen Koordi-
nation, Katastrophenvorsorge, Risikominderung, Frühwarnung, frühzeitiges Handeln, 
Schnellreaktionsmaßnahmen, Wiederherstellung und Finanzierung, um eine verbesserte 
systemweite humanitäre Reaktion und systemweite Ergebnisse für hilfebedürftige Men-
schen zu gewährleisten, die durch eine koordinierte, vorhersehbare, zeitnahe, flexible und 
angemessene Finanzierung ermöglicht werden; 

 4. bekräftigt, wie wichtig es ist, den Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 
2015-2030 umzusetzen, um eine deutliche Verringerung des Katastrophenrisikos und der 
Verluste von Menschenleben, Existenzgrundlagen und Gesundheit sowie von wirtschaft-
lichen, physischen, sozialen, kulturellen und ökologischen Vermögenswerten von Men-
schen, Unternehmen, Gemeinwesen und Ländern zu gewährleisten, und unterstreicht, wie 
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 9. fordert alle Staaten auf, erforderlichenfalls die notwendigen gesetzgeberischen 
und sonstigen geeigneten Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen von Naturkatastro-
phen zu ergreifen beziehungsweise weiterhin wirksam durchzuführen und Strategien zur 
Verringerung des Katastrophenrisikos zu einem Teil ihrer Entwicklungsplanung zu machen 
sowie die Geschlechterperspektive in die Politik, die Planung und die Finanzierung einzu-
beziehen, und ersucht die internationale Gemeinschaft in dieser Hinsicht, den Entwicklungs- 
sowie den Transformationsländern erforderlichenfalls auch künftig behilflich zu sein;  

 10. ist sich dessen bewusst, dass der Klimawandel neben anderen Faktoren zur Um-

https://www.un.org/Depts/german/wiso/e-cn4-1998-53-add.2.pdf<</A 393 210
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 13. legt den Mitgliedstaaten außerdem nahe, kohärente Ansätze zur Bewältigung 
der Herausforderungen im Zusammenhang mit Vertreibungen im Kontext von sowohl plötz-
lichen als auch schleichenden Naturkatastrophen zu entwickeln, und nimmt entsprechende 
Initiativen in dieser Hinsicht zur Kenntnis;  

 14. fordert die Mitgliedstaaten, die Vereinten Nationen und die humanitären und 
Entwicklungsorganisationen auf, die Stärkung der Resilienz und der menschlichen Mobili-
tät, insbesondere im Hinblick auf das Management von Katastrophenrisiken und die Anpas-
sung an den Klimawandel, als feste Bestandteile der nachhaltigen Entwicklung auf der  
nationalen und regionalen Ebene in die einschlägigen Strategien, Pläne und Rechtsrahmen 
zu integrieren, um so Vertreibungen im Zusammenhang mit Katastrophen und mit den nach-
teiligen Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern und zu verringern, namentlich im 
städtischen Umfeld, wo Vertriebene besondere Bedürfnisse, Anforderungen und Verwund-
barkeiten aufweisen, und gegebenenfalls die Zusammenarbeit und Koordinierung zu ver-
stärken, im Sinn
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 26. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im Einklang mit dem Sendai-
Rahmen Frühwarnsysteme sowie Maßnahmen zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle und 
zur Risikominderung auf allen Ebenen zu erarbeiten, zu aktualisieren und zu stärken, unter 
Berücksichtigung ihrer eigenen Gegebenheiten und Kapazitäten und gegebenenfalls in Ab-
stimmung mit den relevanten Akteuren, und ihre Reaktion auf Frühwarninformationen zu 
verbessern, um sicherzustellen, dass der Frühwarnung rasche sowie wirksam und zeitnah 
umgesetzte Maßnahmen folgen, auch durch eine verstärkte, vorhersehbare und mehrjährige 
Unterstützung, wie prognosegestützte Finanzierungen und andere vorausschauende Risiko-
finanzierungsinstrumente, und ermutigt alle Interessenträger, die diesbezüglichen Bemü-
hungen der Mitgliedstaaten zu unterstützen;  
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 33. fordert die Mitgliedstaaten, die Vereinten Nationen, die internationalen Finanz-
institutionen und gegebenenfalls die humanitären und Entwicklungsorganisationen nach-
drücklich auf, verstärkte Bemühungen zu unternehmen, um Hungersnöten vorzubeugen und 
Ernährungsunsicherheit und Fehlernährung sowie die ihnen zugrundeliegenden Ursachen 
im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und den nachteiligen Auswirkungen des Klima-
wandels neben anderen wichtigen Faktoren zu verhindern und zu beseitigen, unter anderem 
durch dringende Bereitstellung von Finanzmitteln und multisektoraler Unterstützung, um 
auf die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerungsgruppen einzugehen, beispielsweise in 
entlegenen Gebieten, Entwicklung und Stärkung resilienter und nachhaltiger Ernährungs-
systeme, gegen Schocks resilienter Sozialschutzsysteme, Einsatz von Bargeld und Gutschei-
nen zu Hilfszwecken und Versicherungen gegen Katastrophenrisiken mit dem Ziel, die Exis-
tenzgrundlagen, die Nahrungsmittelproduktion und den Wiederaufbau zu stärken, sowie 
durch die verbesserte Verfügbarkeit und Nutzung von Daten zu Risiken und Folgen der Er-
nährungssicherheit und -qualität;  

 34. erkennt an, wie wichtig es ist, bei der Vorbereitung auf Katastrophenfälle ein 
Mehrfachrisikokonzept zu verfolgen, und ermutigt die Mitgliedstaaten, unter Berücksichti-
gung ihrer besonderen Gegebenheiten, sowie das System der Vereinten Nationen, bei ihren 
Bereitschaftsmaßnahmen weiter einen solchen Ansatz zu verfolgen und dabei unter anderem 
auch den von Industrie- und Technologieunfällen ausgehenden sekundären Umweltgefahren 
gebührende Beachtung zu schenken;  

 35. betont, dass im Hinblick auf die weitere Erhöhung der Wirksamkeit der huma-
nitären Hilfe besondere Anstrengungen im Bereich der internationalen Zusammenarbeit un-
ternommen werden sollen, um die Nutzung der nationalen und lokalen sowie bei Bedarf der 
regionalen und subregionalen Kapazitäten zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle und deren 
Bewältigung, die in größerer Nähe zum Katastrophenschauplatz sowie effizienter und zu 
geringeren Kosten zur Verfügung gestellt werden können, weiter zu verstärken und auszu-
bauen;  

 36. betont außerdem, wie wichtig es ist, in gegen Katastrophen resiliente Infrastruk-
tur und in strukturelle und nicht strukturelle Maßnahmen zur Senkung des Katastrophenri-
sikos zu investieren, so auch beispielsweise in naturnahe Lösungen und ökosystembasierte 
Ansätze, um die humanitären Auswirkungen von Naturkatastrophen zu verhindern und zu 
mildern und die Kosten für Katastrophenhilfe, Wiederherstellung und Wiederaufbau zu sen-
ken, und regt an, weitere Anstrengungen in dieser Hinsicht zu unternehmen;  

 37. erkennt an, dass die Phase der Wiederherstellung, der Rehabilitation und des 
Wiederaufbaus, die vor Eintreten einer Katastrophe vorbereitet werden muss, eine wichtige 
Chance ist, „besser wiederaufzubauen“;  

 38. ermutigt die Mitgliedstaaten, die Vereinten Nationen und andere maßgebliche 
Interessenträger, die Anpassung der Vorbereitung auf Katastrophenfälle und der Katastro-
phenbewältigung an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten weiterhin zu unterstützen und 
darauf hinzuarbeiten, dass die nationalen und lokalen Akteure in die Lage versetzt werden, 
den Bedürfnissen und Prioritäten auf der Ebene der lokalen Gemeinwesen Rechnung zu tra-
gen, und die Zusammenarbeit und die Partnerschaften zwischen den internationalen, natio-
nalen, lokalen und regionalen Akteuren zur Stärkung der nationalen und lokalen Kapazitäten 
sowie Führungs
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 40. ermutigt die Mitgliedstaaten und die Vereinten Nationen, weiterhin Ansätze für 
die Einbindung der lokalen Bevölkerung zu verfolgen, mit deren Hilfe die Gemeinwesen 
zeitnahe Informationen erhalten und die humanitäre Hilfe gezielter erfolgen kann;  

 41. ermutigt die Mitgliedstaaten und die Regionalorganisationen, zusammenzuar-
beiten, um die regionale Zusammenarbeit zu stärken und so mit dem Ziel der Unterstützung 
der nationalen Anstrengungen die Fähigkeit auf nationaler und regionaler Ebene zum Ver-
ständnis und zur Verringerung von Risiken sowie zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle 
und zur Katastrophenbewältigung zu verbessern, insbesondere durch den Austausch von Er-
fahrungen und bewährten Verfahrensweisen;  

 42. ermutigt die Mitgliedstaaten, von reaktiven zu stärker vorausschauenden, risi-

https://undocs.org/ot/A/RES/46/182


A/RES/78/120 
Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der humanitären Hilfe  

bei Naturkatastrophen, von der Nothilfe zur Entwicklung 
 

23-25272 14/22 
 

innerhalb ihres jeweiligen Mandats, und durch Aufbau, Verstärkung und Ergänzung ihrer 
Kapazitäten in enger Abstimmung mit den Vereinten Nationen und den humanitären Orga-

https://undocs.org/ot/A/RES/57/150
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der Entwicklung gemeinsamer Instrumente und Mechanismen zur Ermittlung des Nachsor-
gebedarfs, der Strategie- und Programmentwicklung und der Einbeziehung der Verringe-
rung des Katastrophenrisikos in alle Nachsorgeprozesse auszubauen, und begrüßt die derzeit 
zu diesem Zweck unternommenen Bemühungen;  

 63. ermutigt die Mitgliedstaaten und das System der Vereinten Nationen, nationale 
Initiativen zu unterstützen, die den unterschiedlichen Auswirkungen von Naturkatastrophen 
auf die betroffene Bevölkerung Rechnung tragen, einschließlich durch die Erhebung und 
Analyse von unter anderem nach Geschlecht, Alter und Behinderung aufgeschlüsselten Da-
ten, auch unter Verwendung vorhandener, von den Staaten vorgelegter Angaben, und durch 
die Entwicklung von Instrumenten, Methoden und Verfahren, die zu einer zeitnäheren und 
nützlicheren ersten Bedarfsermittlung und damit zu einer gezielten und wirksameren Hilfe 
führen, sowie unter Berücksichtigung der Umweltauswirkungen;  

 64. fordert die humanitären Organisationen der Vereinten Nationen auf, gegebenen-
falls im Benehmen mit den Mitgliedstaaten die empirische Grundlage für eine wirksame 
humanitäre Hilfe zu stärken, indem sie gemeinsame Mechanismen weiterentwickeln, um die 
Qualität, die Transparenz und die Zuverlässigkeit der gemeinsamen humanitären Bedarfser-
mittlung zu verbessern und dabei weitere Fortschritte zu erzielen, um ihre Leistung bei der 





A/RES/78/120 
Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der humanitären Hilfe  

bei Naturkatastrophen, von der Nothilfe zur Entwicklung 
 

23-25272 18/22 
 

 73. befürwortet Maßnahmen zur Bereitstellung eines sicheren und förderlichen Ler-
numfelds und des Zugangs zu einer hochwertigen Bildung für alle, insbesondere für Mäd-
chen und Jungen, in durch Naturkatastrophen verursachten humanitären Notsituationen, um 
so unter anderem z
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dafür bereitgestellt werden sollen, und ermutigt zur raschen Bereitstellung flexibler und be-
rechenbarer Finanzmittel für frühzeitige Wiederherstellungsmaßnahmen, auch über beste-
hende und komplementäre humanitäre Mechanismen und Entwicklungsmechanismen;  

 82. fordert die Mitgliedstaaten, die Vereinten Nationen und die humanitären Orga-
nisationen und Entwicklungsorganisationen nachdrücklich auf, das Risikomanagement zu 
priorisieren und einen vorausschauenden Ansatz für humanitäre Krisen zu wählen, um 
menschliches Leid und wirtschaftliche Verluste zu verhindern und zu verringern, und regt 
zu einer großflächigen Umsetzung von Frühwarn- und Schnellreaktionssystemen, Vorher-
sagen, präventionsorientierten Maßnahmen und Notfallvorsorge an, wobei deren Koordina-
tion, Kohärenz, Komplementarität und Wirkung gestärkt werden sollte, sowie zu einer ver-
mehrten Nutzung der Analyse von Katastrophenrisiken, der Klimawissenschaft, der Vorher-
sageanalysen, einer verstärkten systematischen Risikoüberwachung und dem sektorüber-
greifenden Austausch von Daten und Analysen auf allen Ebenen, um Katastrophen- und 
Klimarisiken sowie deren Auswirkungen besser vorzubeugen und sie zu bewältigen;  

 83. erinnert an ihren Beschluss, 2023 eine Halbzeitüberprüfung der Umsetzung des 
Sendai-Rahmens vorzunehmen, und begrüßt in dieser Hinsicht die am 18. und 19. Mai 2023 
abgehaltene Tagung auf hoher Ebene über die Halbzeitüberprüfung des Sendai-Rahmens, 
auf der die Generalversammlung die Politische Erklärung zur Halbzeitüberprüfung des 
Sendai-Rahmens für Katastrophenvorsorge14 verabschiedete; 

 84. legt den internationalen Finanzinstitutionen nahe, eine vorausschauende Finan-
zierung für Katastrophenvorsorge und -



A/RES/78/120 
Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der humanitären Hilfe  

bei Naturkatastrophen, von der Nothilfe zur Entwicklung 
 

23-25272 20/22 
 

einer entsprechenden Analyse gemeinsame Ziele und Programme festzulegen, um die Ko-
ordinierung, Zusammenarbeit und Kohärenz kurz-, mittel- und langfristiger Maßnahmen zu 
stärken, mit dem Ziel, die Bedürftigkeit und die Verwundbarkeit schrittweise zu mindern, 
die Resilienz zu stärken und das mit dem Klimawandel einhergehende Risiko und das Risiko 
von Katastrophen und Rückschlägen in der Entwicklung über mehrjährige Planungszyklen 
hinweg zu steuern, namentlich indem das Risikomanagement in die nationalen Pläne für 
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 93. erkennt an
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